
 

Merkblatt zum Datengeheimnis 

Das BDSG regelt die Verwendung von personenbezogenen Daten. Dabei ist es grundsätz-
lich nicht von Belang, ob diese Daten „digital“ (in Datenbanken, Dateien, IT-Systemen / Ap-
plikationen etc.) oder „analog“ (Karteikarten, Akten etc.) verwendet werden. 

Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse 
einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person. 

Daten über Unternehmen sind grundsätzlich keine personenbezogenen Daten. 

Aber Achtung: sofern es sich um Einzelgewerbetreibende, Freiberufler oder eine sog. Ein-
Mann-GmbH handelt, ist ein Personenbezug grundsätzlich anzunehmen. 

Gehen Sie im Zweifel bei Daten immer davon aus, dass ein Personenbezug vorliegt und 
fragen Sie bei ihrem Vorgesetzten oder dem Datenschutzbeauftragten nach, wenn Sie unsi-
cher sind, wie Sie mit den Daten umgehen sollen. 

Das BDSG unterscheidet verschiedene Verarbeitungsvorgänge bei der Datenverarbeitung: 

Erheben:  ist das Beschaffen von Daten über den Betroffenen 

Verarbeiten:  ist das Speichern, Verändern, Übermitteln, Sperren oder Löschen von 
Daten 

Nutzen:  ist jede Verwendung personenbezogener Daten, die nicht Erheben 
oder Verarbeiten ist 

Nach § 4 Abs. 1 BDSG ist die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener 
Daten nur zulässig, soweit das BDSG oder eine andere Rechtsvorschrift dies erlaubt oder 
anordnet oder der Betroffene eingewilligt hat. 

Beachten Sie bitte auch, dass personenbezogene Daten grundsätzlich beim Betroffenen zu 
erheben sind. 

Wir fühlen uns dem Grundsatz der Datenvermeidung und Datensparsamkeit (§ 3a BDSG) 
verpflichtet. Sofern nicht anders angeordnet, tragen Sie bitte Sorge dafür, so wenig perso-
nenbezogene Daten wie möglich zu erheben, zu verarbeiten oder zu nutzen. 

 

Vielen Dank für Mithilfe 
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Auszug aus dem Bundesdatenschutzgesetz: 

§ 5 Datengeheimnis 

Den bei der Datenverarbeitung beschäftigten Personen ist untersagt, personenbezogene 
Daten unbefugt zu erheben, zu verarbeiten oder zu nutzen (Datengeheimnis). Diese Perso-
nen sind, soweit sie bei nicht-öffentlichen Stellen beschäftigt werden, bei der Aufnahme ihrer 
Tätigkeit auf das Datengeheimnis zu verpflichten. Das Datengeheimnis besteht auch nach 
Beendigung ihrer Tätigkeit fort. 

§ 7 Schadensersatz 

Fügt eine verantwortliche Stelle dem Betroffenen durch eine nach diesem Gesetz oder nach 
anderen Vorschriften über den Datenschutz unzulässige oder unrichtige Erhebung, Verarbei-
tung oder Nutzung seiner personenbezogenen Daten einen Schaden zu, ist sie oder ihr Trä-
ger dem Betroffenen zum Schadensersatz verpflichtet. Die Ersatzpflicht entfällt, soweit die 
verantwortliche Stelle die nach den Umständen des Falles gebotene Sorgfalt beachtet hat. 

§ 43 Bußgeldvorschriften 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1.  entgegen § 4d Abs. 1, auch in Verbindung mit § 4e Satz 2, eine Meldung nicht, nicht 
richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig macht, 

2.  entgegen § 4f Abs. 1 Satz 1 oder 2, jeweils auch in Verbindung mit Satz 3 und 6, einen 
Beauftragten für den Datenschutz nicht, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht 
rechtzeitig bestellt, 

2a.  entgegen § 10 Absatz 4 Satz 3 nicht gewährleistet, dass die Datenübermittlung festge-
stellt und überprüft werden kann, 

2b.  entgegen § 11 Absatz 2 Satz 2 einen Auftrag nicht richtig, nicht vollständig oder nicht in 
der vorgeschriebenen Weise erteilt oder entgegen § 11 Absatz 2 Satz 4 sich nicht vor 
Beginn der Datenverarbeitung von der Einhaltung der beim Auftragnehmer getroffenen 
technischen und  organisatorischen Maßnahmen überzeugt, 

3. entgegen § 28 Abs. 4 Satz 2 den Betroffenen nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig 
unterrichtet oder nicht sicherstellt, dass der Betroffene Kenntnis erhalten kann, 

3a. entgegen § 28 Absatz 4 Satz 4 eine strengere Form verlangt, 

4. entgegen § 28 Abs. 5 Satz 2 personenbezogene Daten übermittelt oder nutzt, 

4a. entgegen § 28a Abs. 3 Satz 1 eine Mitteilung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder 
nicht rechtzeitig macht, 

5. entgegen § 29 Abs. 2 Satz 3 oder 4 die dort bezeichneten Gründe oder die Art und Wei-
se ihrer glaubhaften Darlegung nicht aufzeichnet, 

6. entgegen § 29 Abs. 3 Satz 1 personenbezogene Daten in elektronische oder gedruckte 
 Adress-, Rufnummern-, Branchen- oder vergleichbare Verzeichnisse aufnimmt, 

7. entgegen § 29 Abs. 3 Satz 2 die Übernahme von Kennzeichnungen nicht sicherstellt, 
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7a. entgegen § 29 Abs. 6 ein Auskunftsverlangen nicht richtig behandelt, 

7b. entgegen § 29 Abs. 7 Satz 1 einen Verbraucher nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder 
nicht rechtzeitig unterrichtet, 

8. entgegen § 33 Abs. 1 den Betroffenen nicht, nicht richtig oder nicht vollständig benach-
richtigt, 

8a. entgegen § 34 Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 3, entgegen § 34 Absatz 
1a, entgegen § 34 Absatz 2 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, oder entgegen § 34 
Absatz 2 Satz 5, Absatz 3 Satz 1 oder Satz 2 oder Absatz 4 Satz 1, auch in Verbindung 
mit Satz 2, eine  Auskunft nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig er-
teilt oder entgegen § 34  Absatz 1a Daten nicht speichert, 

8b. entgegen § 34 Abs. 2 Satz 3 Angaben nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht 
rechtzeitig übermittelt, 

8c. entgegen § 34 Abs. 2 Satz 4 den Betroffenen nicht oder nicht rechtzeitig an die andere 
Stelle verweist, 

9. entgegen § 35 Abs. 6 Satz 3 Daten ohne Gegendarstellung übermittelt, 

10. entgegen § 38 Abs. 3 Satz 1 oder Abs. 4 Satz 1 eine Auskunft nicht, nicht richtig, nicht 
vollständig oder nicht rechtzeitig erteilt oder eine Maßnahme nicht duldet oder 

11. einer vollziehbaren Anordnung nach § 38 Abs. 5 Satz 1 zuwiderhandelt. 

(2) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. unbefugt personenbezogene Daten, die nicht allgemein zugänglich sind, erhebt oder 
verarbeitet, 

2. unbefugt personenbezogene Daten, die nicht allgemein zugänglich sind, zum Abruf mit-
tels automatisierten Verfahrens bereithält, 

3. unbefugt personenbezogene Daten, die nicht allgemein zugänglich sind, abruft oder sich 
oder einem anderen aus automatisierten Verarbeitungen oder nicht automatisierten Da-
teien verschafft, 

4. die Übermittlung von personenbezogenen Daten, die nicht allgemein zugänglich sind, 
durch unrichtige Angaben erschleicht, 

5. entgegen § 16 Abs. 4 Satz 1, § 28 Abs. 5 Satz 1, auch in Verbindung mit § 29 Abs. 4, § 
39 Abs. 1  Satz 1 oder § 40 Abs. 1, die übermittelten Daten für andere Zwecke nutzt, 

5a. entgegen § 28 Absatz 3b den Abschluss eines Vertrages von der Einwilligung des Be-
troffenen abhängig macht, 

5b. entgegen § 28 Absatz 4 Satz 1 Daten für Zwecke der Werbung oder der Markt- oder 
Meinungsforschung verarbeitet oder nutzt, 

6. entgegen § 30 Absatz 1 Satz 2, § 30a Absatz 3 Satz 3 oder § 40 Absatz 2 Satz 3 ein 
dort genanntes Merkmal mit einer Einzelangabe zusammenführt oder 

7. entgegen § 42a Satz 1 eine Mitteilung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht 
rechtzeitig macht. 

 

7a. entgegen § 29 Abs. 6 ein Auskunftsverlangen nicht richtig behandelt, 

7b. entgegen § 29 Abs. 7 Satz 1 einen Verbraucher nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder 
nicht rechtzeitig unterrichtet, 

8. entgegen § 33 Abs. 1 den Betroffenen nicht, nicht richtig oder nicht vollständig benach-
richtigt, 

8a. entgegen § 34 Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 3, entgegen § 34 Absatz 
1a, entgegen § 34 Absatz 2 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, oder entgegen § 34 
Absatz 2 Satz 5, Absatz 3 Satz 1 oder Satz 2 oder Absatz 4 Satz 1, auch in Verbindung 
mit Satz 2, eine  Auskunft nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig er-
teilt oder entgegen § 34  Absatz 1a Daten nicht speichert, 

8b. entgegen § 34 Abs. 2 Satz 3 Angaben nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht 
rechtzeitig übermittelt, 

8c. entgegen § 34 Abs. 2 Satz 4 den Betroffenen nicht oder nicht rechtzeitig an die andere 
Stelle verweist, 

9. entgegen § 35 Abs. 6 Satz 3 Daten ohne Gegendarstellung übermittelt, 

10. entgegen § 38 Abs. 3 Satz 1 oder Abs. 4 Satz 1 eine Auskunft nicht, nicht richtig, nicht 
vollständig oder nicht rechtzeitig erteilt oder eine Maßnahme nicht duldet oder 

11. einer vollziehbaren Anordnung nach § 38 Abs. 5 Satz 1 zuwiderhandelt. 

(2) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. unbefugt personenbezogene Daten, die nicht allgemein zugänglich sind, erhebt oder 
verarbeitet, 

2. unbefugt personenbezogene Daten, die nicht allgemein zugänglich sind, zum Abruf mit-
tels automatisierten Verfahrens bereithält, 

3. unbefugt personenbezogene Daten, die nicht allgemein zugänglich sind, abruft oder sich 
oder einem anderen aus automatisierten Verarbeitungen oder nicht automatisierten Da-
teien verschafft, 

4. die Übermittlung von personenbezogenen Daten, die nicht allgemein zugänglich sind, 
durch unrichtige Angaben erschleicht, 

5. entgegen § 16 Abs. 4 Satz 1, § 28 Abs. 5 Satz 1, auch in Verbindung mit § 29 Abs. 4, § 
39 Abs. 1  Satz 1 oder § 40 Abs. 1, die übermittelten Daten für andere Zwecke nutzt, 

5a. entgegen § 28 Absatz 3b den Abschluss eines Vertrages von der Einwilligung des Be-
troffenen abhängig macht, 

5b. entgegen § 28 Absatz 4 Satz 1 Daten für Zwecke der Werbung oder der Markt- oder 
Meinungsforschung verarbeitet oder nutzt, 

6. entgegen § 30 Absatz 1 Satz 2, § 30a Absatz 3 Satz 3 oder § 40 Absatz 2 Satz 3 ein 
dort genanntes Merkmal mit einer Einzelangabe zusammenführt oder 

7. entgegen § 42a Satz 1 eine Mitteilung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht 
rechtzeitig macht. 

7a.

7b.

8a.

8b.

8c.

9.

10.

11.

entgegen § 29 Abs. 6 ein Auskunftsverlangen nicht richtig behandelt,

entgegen § 29 Abs. 7 Satz 1 einen Verbraucher nicht, nicht richtig, nicht vollsténdig oder
nicht rechtzeitig unterrichtet,

entgegen § 33 Abs. 1 den Betroffenen nicht, nicht richtig oder nicht vollsténdig benach-
richtigt,

entgegen § 34 Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 3, entgegen § 34 Absatz
1a, entgegen § 34 Absatz 2 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, oder entgegen § 34
Absatz 2 Satz 5, Absatz 3 Satz 1 oder Satz 2 oder Absatz 4 Satz 1, auch in Verbindung
mit Satz 2, eine Auskunft nicht, nicht richtig, nicht vollsténdig oder nicht rechtzeitig er-
teilt oder entgegen § 34 Absatz 1a Daten nicht speichert,

entgegen § 34 Abs. 2 Satz 3 Angaben nicht, nicht richtig, nicht vollsténdig oder nicht
rechtzeitig 'L'Ibermittelt,

entgegen § 34 Abs. 2 Satz 4 den Betroffenen nicht oder nicht rechtzeitig an die andere
Stelle venNeist,

entgegen § 35 Abs. 6 Satz 3 Daten ohne Gegendarstellung Ubermittelt,

entgegen § 38 Abs. 3 Satz 1 oder Abs. 4 Satz 1 eine Auskunft nicht, nicht richtig, nicht
vollsténdig oder nicht rechtzeitig erteilt oder eine MafSnahme nicht duldet oder

einer vollziehbaren Anordnung nach § 38 Abs. 5 Satz 1 zuwiderhandelt.

(2) Ordnungswidrig handelt, wer vorsétzlich oder fahrléssig

1.

5a.

5b.

unbefugt personenbezogene Daten, die nicht allgemein zugénglich sind, erhebt oder
verarbeitet,

unbefugt personenbezogene Daten, die nicht allgemein zugénglich sind, zum Abruf mit-
tels automatisierten Verfahrens bereithéilt,

unbefugt personenbezogene Daten, die nicht allgemein zugénglich sind, abruft oder sich
oder einem anderen aus automatisierten Verarbeitungen oder nicht automatisierten Da-
teien verschafft,

die Ubermittlung von personenbezogenen Daten, die nicht allgemein zugénglich sind,
durch unrichtige Angaben erschleicht,

entgegen § 16 Abs. 4 Satz 1, § 28 Abs. 5 Satz 1, auch in Verbindung mit § 29 Abs. 4, §
39 Abs. 1 Satz 1 oder § 40 Abs. 1, die Ubermittelten Daten fUr andere Zwecke nutzt,

entgegen § 28 Absatz 3b den Abschluss eines Vertrages von der Einwilligung des Be-
troffenen abhéngig macht,

entgegen § 28 Absatz 4 Satz 1 Daten fUr Zwecke der Werbung oder der Markt- oder
Meinungsforschung verarbeitet oder nutzt,

entgegen § 30 Absatz 1 Satz 2, § 30a Absatz 3 Satz 3 oder § 40 Absatz 2 Satz 3 ein
dort genanntes Merkmal mit einer Einzelangabe zusammenfflhrt oder

entgegen § 42a Satz 1 eine Mitteilung nicht, nicht richtig, nicht vollsténdig oder nicht
rechtzeitig macht.



 

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann im Fall des Absatzes 1 mit einer Geldbuße bis zu fünfzig-
tausend Euro, in den Fällen des Absatzes 2 mit einer Geldbuße bis zu dreihunderttausend 
Euro geahndet werden. Die Geldbuße soll den wirtschaftlichen Vorteil, den der Täter aus der 
Ordnungswidrigkeit gezogen hat, übersteigen. Reichen die in Satz 1 genannten Beträge hier-
für nicht aus, so können sie überschritten werden. 

§ 44 Strafvorschriften 

(1) Wer eine in § 43 Abs. 2 bezeichnete vorsätzliche Handlung gegen Entgelt oder in der 
Absicht, sich oder einen anderen zu bereichern oder einen anderen zu schädigen, begeht, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

(2) Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt. Antragsberechtigt sind der Betroffene, die verant-
wortliche Stelle, der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit und 
die Aufsichtsbehörde. 
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Euro geahndet werden. Die Geldbuße soll den wirtschaftlichen Vorteil, den der Täter aus der 
Ordnungswidrigkeit gezogen hat, übersteigen. Reichen die in Satz 1 genannten Beträge hier-
für nicht aus, so können sie überschritten werden. 

§ 44 Strafvorschriften 

(1) Wer eine in § 43 Abs. 2 bezeichnete vorsätzliche Handlung gegen Entgelt oder in der 
Absicht, sich oder einen anderen zu bereichern oder einen anderen zu schädigen, begeht, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

(2) Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt. Antragsberechtigt sind der Betroffene, die verant-
wortliche Stelle, der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit und 
die Aufsichtsbehörde. 

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann im Fall des Absatzes 1 mit einer Geldbufse bis zu fUnfzig-
tausend Euro, in den Féllen des Absatzes 2 mit einer GeldbuBe bis zu dreihunderttausend
Euro geahndet werden. Die Geldbufse soll den wirtschaftlichen Vorteil, den der Téter aus der
Ordnungswidrigkeit gezogen hat, Ubersteigen. Reichen die in Satz 1 genannten Betrége hier-
fiir nicht aus, so kénnen sie iiberschritten werden.

§ 44 Strafvorschriften

(1) Wer eine in § 43 Abs. 2 bezeichnete vorsétzliche Handlung gegen Entgelt oder in der
Absicht, sich oder einen anderen zu bereichern oder einen anderen zu schédigen, begeht,
wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt. Antragsberechtigt sind der Betroffene, die verant-
wortliche Stelle, der Bundesbeauftragte fiir den Datenschutz und die Informationsfreiheit und
die Aufsichtsbehdrde.


